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Karlsruher
Intelligenz - und Wochen - Blatt .

Mittwoch den i 3 . Merz 1816.
Mit Großherzoglich Badischem gnädigstem Privileg ! o .

Polizey - Dcrkündung .
Dir gegenwärtig stakt findende Aufnahme der Häuser , der Hauseigenthümer und Miethleute , der

Handwerksgesellen und Dienstboten hat bei dem Publikum verschiedene Bermulhungcn , als ob sie z . B .
darnach belastet werden würden . veranlaßt .

Um nun eines TheilS diese Besorgnisse zu heben , andern Theils aber auch die Hindernisse zu entfer¬
nen , welche diesem in jeder Hinsicht so nützlichen Geschäfte in Weg gelegt werden , so findet man sich zu
der Erklärung veranlaßt , daß man bei der obigen Aufnahme keine andere Absicht habe , als die mehrfäl -
tig dabier vorkommende Anfragen , welche sowohl von hiesigen Einwohnern als Fremden über hiesige Häu «
sserbesltzer und Miethleul « , und Handwerksgesellen und Dienstboten gehalten werden , so schleunig und voll¬
ständig als möglich genügen zu können .

Man hofft von der Emsicht der hiesigen Einwohnern , daß sie das Gute und Nützliche dieser Auf¬
nahme nicht verkennen , und vielmehr sich jetzt schon vorbereiten werden , um den sich einfindcndeu Auf <-
nahmsKommissär mit der nötbrgen Auskunft sogleich an die Hand gehen zu können .

Hinsichtlich der Handwerksgesellen und Dienstboten erinnert man , daß sich die Dienstherrschaften in
Zeiten noch die nökhige polizeyliche Dienstmiethscheine verschaffen sollen , weil man auf UnterlassungSAnzei -
gen okne alle Nachsicht die gesetzliche Strafe von 4 fl . Zo kr. «intreten lassen wird »

Karlsruhe den n . Merz isiiü .
Großherzogliche » PolizeyAmt .

Polizey - Berordnungen .
Die frühere PolizeyDerordnungen vom ir . July 1791 , vom 6. December 1797 und ry . Feb« . » 8 " ,

wornach
>) die Hunde nicht ftev lausen gelassen werden dürfen ,
r ) die Hündinnen zur Zeit , wenn sie läufig sind , «ingesperrt werden müssen ,
z ) Abends nach 9 Uhr kein Hund mehr auf der Straße angetroffen werden darf , und
4) die Metzgerhunde und Doggen oder Fanghunde mit Maulkörben versehen seyn sollen ; werden hiedurch mit

dem Bedrohen erneuert , daß die erweißlichenEigenlhümer der Hunde in einem wie in dem andern Ucber-
trelungsfalle nicht nur um 3 Reichsthaler gestraft , sondern die Hunde selbst , auf der Stelle , wo sie an «
getroffen werden , todtgrschlagen werden sollen. Karlsruhe den 8 . Merz i8 >6 »

GcoßherzoglicheS PolizeyAmt .

Au Erzweckung einer größer « Reinlichkeit in den Straßen der hiesigen Residenz , hat man die Einrich¬
tung getroffen , daß vom ro . d . M . an nicht nur die auswärtigen Gemeinden den Dünger aus hiesiger Stadt
in geschlossenen Kastenwägen ausführen , sondern daß in hiesiger Stadt selbst sechs dergleichen Kastenwägen
parat stehen , deren sich die hiesigen Einwohner zu Ausführung ihres Düngers gegen einen billigen MiethjinS
bedienen können . Diese Einrichtung bringt man mit dem Ansügen zur Kenntniß des Publikums , daß es
von gedachtem ro . d. M . an jedermann bei einer Strafe von 5 Reichsthaler verboten ist , den Dünger i»
andern als geschlossenen Kastenwägen auszuführen .

Was die Kastsnwägen selbst anbelangt , so sind solche
1 ) beim Hofwagner Christian Wagner ,
2 ) beim DurlacherHoswirth Seeger ,
Z ) beim Wagnermeister Pfetsch ,4 ) beim Taglihner Wiessensath ,
5 ) beim Taglihner Wirth , und
b) beim Fahnmsattler Weibel , um einen sehr billige« Miethzin - zu habe«.



In sofern diese Wagen in der Hauseinfahrt oder im Hofe geladen werden können , oder in sofern sich in

dem Falle , als die Wagen vordem Hause geladen werden , müssen die Eigenlbümer sich dazu verstehen , den

Dünger durch Korde so in den Wagen werfen zu lassen , daß hiebey keine Verunreinigung der Straßen starr

finden kann , so ist das Dringausführen durch das ganze Jahr , mit einziger Ausnahme der Monate July

und August an jedem Tage bis Vormittags 11 Uhr erlaubt , es dürfen jedoch die Wagen nur so weit geladen

werden , daß vom Rande des Kastens an immer Z Zoll frei- bleiben ; und wer daher mehr Dünger ladet ,

oder n ährend des Fahrens die Straße vernnreinigl , wird um i ReichSlhalcr bestraft . Hinsichtlich des Dung -

Ausschlagens bleibt es übrigens bey den frühem Anordnungen .
Karlsruhe den 8 . Merz r8 > 6 .

Großhcrzoglichcs Poli ' zcyAmt .

Bekanntmachungen .
Die Besitzer hiesiger Güter und Gärten werden

hierdurch erinnert , nach den bestehenden Verordnungen
die Raupen nesler vertilgen zu lassen,

Karlsruhe den 7 . Mer ; , 8 >6.
Bürgermeisteramt .

Kauf - Anträge .
( z ) Karlsruhe . ( Versteigerung von Kravp -

Fabrikgerakhschaften zu Mühlburg . ) Bis Donner¬

stag den » 4 . Merz d . I . Vormittags y Ukr werden

gemäß Auftrags der Großh . HofgerichrsCommiffion
dahier , zu Mühlburg in den Marquis von Monr -

pernyschen Krappfatrickgebaude » , di« noch vor¬

handene Fabrickgeräldschaften , nemüch :
1 ) eine Parthi « Pferdsgeschirr , aiS Kummeter ,

Sättel , Halftern rc.
- ) 4 große Waagen sammt Gewicht , >

Z) Krapplücher , Schubkärche , Sieber'
, Wannen ,

Gabeln , Schaufeln , Ampeln , Laternen , Krapp -
Säcke ;

4 ) Lauen , Wellbaum und anderes Holzwerk ,
gegen baare Bezahlung an den Meistbietenden öffent¬

lich versteigert , und die Liebhaber hiezu eingeladen .
Karlsruhe den 27 . Febr . i8r6 -

Großherzogl . Landamtsrevisorat .
( z ) Karlsruhe . fPfänderversteigerung im

Leihhaus . ) Den 2 . April und folgende Tage , soll
» ine Versteigerung der beim hiesigen Leihhaus verfalle¬
nen und nicht eingelösten Pfänder abgehalten werden .
Dieß wird zu dem Ende öffentlich bekannt gemacht ,
damit die verfallenen Pfänder bis dabin noch eingelösr
werden können , zu den nicht einaelösten aber sich die

SteigerungsLiebhaber einsinden mögen . .
Karlsruhe den 4 . Merz i8 >6 .

LeihhausEommiffion .
( r ) Karlsruhe . fHaus feil . f̂ Inder schön¬

sten Lage der Stadt ist ein neues modellmäsig gebautes
Heus mit allen Bequemlichkeiten und einem besonders

guten und großen gewölbten Keller nebst Augehör , aus

freyer Hand zu verkaufen , und das Näher « im Comp¬
toir dieses . Blattes zu erfragen.

(z ) Karlsruhe . sHaus feil. )̂ Saiftnsieder
F . BurckHardt in der Kronengasse ist gesonnen ,
sein zweistöckiges Haus und Hinterhaus , welches
bequem zu einer Bierbrauerei ) eingerichtet werden
kann , 1 Keller, großen Hof und Garten hat , aus freyer

Hand zu verkaufen ; die Liebhaber können sich an
den Eigenlbümer selbst wenden .

( Z) Karlsruhe . (Pflanzen rc. feil . ) 7 Stück süß«

Pommeranzenbäume , die Meisten mit Früchten ; g
Stück tragbare Citronenväume ; 1 weiterer Cikro -

nenbaum : 2 wilde Stück ; 5 Stück Granadbäume ,
ein Großer tragbar ; Ger .mikum Muskarum ; 4 Stück

Schasminen ; allerlei ) tragbare Reken ; Z tragbare
FloßPassivns , und sonst noch mehrere Sorten Pflanzen ,
sind aus freyer Hand zu verkaufen . Das Nähere ist
im Comptoir dieses Blattes zu erfragen .

Pachlanträge und Verleihungen .
Logis Verleihungen in Karlsruhe .

In der Fciedrichsstraße Nro . 7 . bey Schneider¬
meister Gambs ist im untern »- Stock ein Logis in
Stube , 2 Kammern , Küche , Kellerund Holzremis
bestehend zu verleihen , und kann auf den 2Z . April
bezogen werden .

Bekanntmachungen .
(z ) Karlsruhe . ( Kapitalgesuch .^ Ein hie,

siger Bürger und Gewerbsmann sucht ein Kapital
von zosc » ff. gegen doppelte Versicherung auf ein

neues Haus aufzunebmen . Nähere Auskunft gibt
das Comptoir dieses Blattes .

( -
z ) Karlsruhe . ( Kapitalverleihung . ) Mehrere

tausend Gulden sind für hiesige Stadt aus doppelte
gerichtliche Versicherung zu verleihen ; auch sind
200 fl . für hiesige Residenz und Stadt Durlach
sogleich zu erheben . Das Nähere ist bei- Sladrprocu -

ratvr Stäb zu erfahren .
( r ) Karlsruhe . ( BleichAnzeige . ) Ich mache

hiemir die schuldig - Anzeige , daß auf die rühmlichst
bekannte Psorzheimer privrlegirke Hauplbleiche nun

wieder Leinwand angenommen wird .
Kaufmann CH . Reinhard ,

in der langen Straße .
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